
 
 

Satzung 
 

zur 4. Änderung der Hauptsatzung 
 

der Stadt Beerfelden im Odenwaldkreis 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 38 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 1. April 1993 (GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juni 2002 
(GVBl. I S. 342) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beerfelden in ihrer Sitzung 
am 09. November 2004 folgende 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Beerfelden 
vom 27. April 1993 beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
1. In die Hauptsatzung wird als § 1 a eingefügt: 

 
§ 1 a 

 
Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

 
Die Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung wird auf 25 festgelegt. 
 
 

2. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

(3) Der zu wählende Ortsbeirat besteht 
- in den Stadtteilen Airlenbach, Hetzbach und Olfen aus je sieben Mitgliedern, 
- in den Stadtteilen Falken-Gesäß und Gammelsbach aus je fünf Mitgliedern und 
- im Stadtteil Etzean aus drei Mitgliedern. 

 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach Vollendung der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt § 5 Abs. 3 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
 
Beerfelden, den 09. November 2004 
 
 
Der Magistrat der Stadt Beerfelden 
 
 
 
 
Görig, Bürgermeister 
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